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___________________________________________________________________ 
Name, Vorname 

___________________________________________________________________ 
Straße, Hausnummer 

___________________________________________________________________ 
PLZ, Wohnort 

 

 

Eigentümerzustimmung 
 

Hiermit erteile(n) ich/wir als Grundstückseigentümer der Abnahmestelle  

 

Gebäudebezeichnung: ___________________________________________ 

 

Straße, Haus-Nr.: ___________________________________________ 

 

PLZ, Ort: ___________________________________________ 

 

Flur-Nr.: ___________________________________________ 

 

Grundbuchbeschrieb: ___________________________________________ 

 

Kunden-Nr.: ___________________________________________ 

 

 

 

meine/unsere Zustimmung  

 

- nach § 8 Absatz 5 AVBFernwärmeV zur Benutzung des zu versorgenden Grund-
stücks und Gebäudes im Sinne von § 8 Absatz 1 und Absatz 4 AVBFernwärmeV so-
wie 

 

- nach § 10 Absatz 8 AVBFernwärmeV zur Herstellung des Hausanschlusses unter 

Anerkennung der damit verbundenen Verpflichtungen und 

 

- nach §§ 11 Absatz 2, 10 Absatz 8 AVBFernwärmeV zur Verfügungstellung eines ge-
eigneten Raum oder Platz zur Unterbringung von Mess-, Regel- und Absperreinrich-
tungen, Umformern und weiteren technischen Einrichtungen. 

 

 

 

___________________________ 
Kunde 

(Ort, Datum, Unterschrift)      
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Bitte zurücksenden an: Erdwärme Grünwald GmbH, Tölzer Straße 19, 82031 Grünwald 

 

 
Erläuterungen 

 
Der Wortlaut der Bestimmungen der §§ 8, 10 und 11 AVBFernwärmeV ist auf der Rückseite abgedruckt. Der 

vollständige Text der AVBFernwärmeV ist auf der Homepage der Erdwärme Grünwald  GmbH (www.erdwaerme-

gruenwald.de) einsehbar. 

 

§ 8 Grundstücksbenutzung 

(1) 
1
Kunden und Anschlussnehmer, die Grundstückseigentümer sind, haben für Zwecke der örtlichen Versorgung 

das Anbringen und Verlegen von Leitungen zur Zu- und Fortleitung von Fernwärme über ihre im gleichen Versor-

gungsgebiet liegenden Grundstücke und in ihren Gebäuden, ferner das Anbringen sonstiger Verteilungsanlagen 

und von Zubehör sowie erforderliche Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen. 
2
Diese Pflicht betrifft nur 

Grundstücke, die an die Fernwärmeversorgung angeschlossen sind, die vom Eigentümer in wirtschaftlichem 

Zusammenhang mit der Fernwärmeversorgung eines angeschlossenen Grundstücks genutzt werden oder für die 

die Möglichkeit der Fernwärmeversorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. 
3
Sie entfällt, wenn die Inanspruch-

nahme der Grundstücke den Eigentümer mehr als notwendig oder in unzumutbarer Weise belasten würde. 

(2) Der Kunde oder Anschlussnehmer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme 

von Grundstück und Gebäude zu benachrichtigen. 

(3) 
1
Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn sie an der bisherigen 

Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. 
2
Die Kosten der Verlegung hat das Fernwärmeversorgungsunternehmen 

zu tragen; dies gilt nicht, soweit die Einrichtungen ausschließlich der Versorgung des Grundstücks dienen. 

(4) Wird der Fernwärmebezug eingestellt, so hat der Grundstückseigentümer die Entfernung der Einrichtungen zu 

gestatten oder sie auf Verlangen des Unternehmens noch fünf Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass 

ihm dies nicht zugemutet werden kann. 

(5) Kunden und Anschlussnehmer, die nicht Grundstückseigentümer sind, haben auf Verlangen des Fernwärme-

versorgungsunternehmens die schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers zur Benutzung des zu ver-

sorgenden Grundstücks und Gebäudes im Sinne der Absätze 1 und 4 beizubringen. 

(6) Hat der Kunde oder Anschlussnehmer zur Sicherung der dem Fernwärmeversorgungsunternehmen nach 

Absatz 1 einzuräumenden Rechte vor Inkrafttreten dieser Verordnung die Eintragung einer Dienstbarkeit bewilligt, 

so bleibt die der Bewilligung zugrunde liegende Vereinbarung unberührt. 

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die 

durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen bestimmt sind. 

 

§ 10 Hausanschluss 

(1) 
1
Der Hausanschluss besteht aus der Verbindung des Verteilungsnetzes mit der Kundenanlage. 

2
Er beginnt an 

der Abzweigstelle des Verteilungsnetzes und endet mit der Übergabestelle, es sei denn, dass eine abweichende 

Vereinbarung getroffen ist. 

(2) Die Herstellung des Hausanschlusses soll auf einem Vordruck beantragt werden. 

(3) Art, Zahl und Lage der Hausanschlüsse sowie deren Änderung werden nach Anhörung des Anschlussneh-

mers und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen vom Fernwärmeversorgungsunternehmen bestimmt. 

  

http://www.erdwaerme-gruenwald.de/
http://www.erdwaerme-gruenwald.de/
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(4) 
1
Hausanschlüsse gehören zu den Betriebsanlagen des Fernwärmeversorgungsunternehmens und stehen in 

dessen Eigentum, es sei denn, dass eine abweichende Vereinbarung getroffen ist. 
2
Sie werden ausschließlich 

von diesem hergestellt, unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt, müssen zugänglich und vor 

Beschädigungen geschützt sein. 
3
Soweit das Versorgungsunternehmen die Erstellung des Hausanschlusses 

oder Veränderungen des Hausanschlusses nicht selbst sondern durch Nachunternehmer durchführen lässt, sind 

Wünsche des Anschlussnehmers bei der Auswahl der Nachunternehmer zu berücksichtigen. 
4
Der Anschluss-

nehmer hat die baulichen Voraussetzungen für die sichere Errichtung des Hausanschlusses zu schaffen. 
5
Er darf 

keine Einwirkungen auf den Hausanschluss vornehmen oder vornehmen lassen. 

(5) 
1
Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist berechtigt, vom Anschlussnehmer die Erstattung der bei wirt-

schaftlicher Betriebsführung notwendigen Kosten für 

 1.die Erstellung des Hausanschlusses, 

 2.die Veränderungen des Hausanschlusses, die durch eine Änderung oder Erweiterung seiner Anlage 
erforderlich oder aus anderen Gründen von ihm veranlasst werden, 

zu verlangen. 
2
Die Kosten können pauschal berechnet werden. 

3
§ 18 Abs. 5 Satz 1 bleibt unberührt. 

(6) Kommen innerhalb von fünf Jahren nach Herstellung des Hausanschlusses weitere Anschlüsse hinzu und 

wird der Hausanschluss dadurch teilweise zum Bestandteil des Verteilungsnetzes, so hat das Fernwärmeversor-

gungsunternehmen die Kosten neu aufzuteilen und dem Anschlussnehmer den etwa zu viel gezahlten Betrag zu 

erstatten. 

(7) Jede Beschädigung des Hausanschlusses, insbesondere das Undichtwerden von Leitungen sowie sonstige 

Störungen sind dem Fernwärmeversorgungsunternehmen unverzüglich mitzuteilen. 

(8) Kunden und Anschlussnehmer, die nicht Grundstückseigentümer sind, haben auf Verlangen des Fernwärme-

versorgungsunternehmens die schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers zur Herstellung des Haus-

anschlusses unter Anerkennung der damit verbundenen Verpflichtungen beizubringen. 

 

§ 11 Übergabestation 

(1) 
1
Das Fernwärmeversorgungsunternehmen kann verlangen, dass der Anschlussnehmer unentgeltlich einen 

geeigneten Raum oder Platz zur Unterbringung von Mess-, Regel- und Absperreinrichtungen, Umformern und 

weiteren technischen Einrichtungen zur Verfügung stellt, soweit diese zu seiner Versorgung erforderlich sind. 
2
Das Unternehmen darf die Einrichtungen auch für andere Zwecke benutzen, soweit dies für den Anschlussneh-

mer zumutbar ist. 

(2) § 8 Abs. 3 und 4 sowie § 10 Abs. 8 gelten entsprechend. 

 

http://rsw.beck.de/bib/bin/reference.asp?Y=100&G=ABFernwaermeV&P=18
http://rsw.beck.de/bib/bin/reference.asp?Y=100&G=ABFernwaermeV&P=18&X=5
http://rsw.beck.de/bib/bin/reference.asp?Y=100&G=ABFernwaermeV&P=8
http://rsw.beck.de/bib/bin/reference.asp?Y=100&G=ABFernwaermeV&P=8&X=3
http://rsw.beck.de/bib/bin/reference.asp?Y=100&G=ABFernwaermeV&P=8&X=4
http://rsw.beck.de/bib/bin/reference.asp?Y=100&G=ABFernwaermeV&P=10
http://rsw.beck.de/bib/bin/reference.asp?Y=100&G=ABFernwaermeV&P=10&X=8

